
 
     

 
 

  

Bewertungsgrundlagen für die Prioritätenliste 2011  
zur Rang- und Reihenfolge der LAG-Vorhaben im Rahme n der RELE-Richtlinie des Landes 
Sachsen-Anhalt  
 
Die Rang- und Reihenfolge bildet die verbindliche Grundlage für die zuständigen Bewilligungsbehör-
den des Landes Sachsen-Anhalt zur Prüfung der bis zum offiziellen Einreichungsschluss vorgelegten 
Anträge auf Zuwendung (Förderung). Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat alle Lokalen Aktions-
gruppen aufgefordert, für das Jahr 2011 eine verbindliche Rang- und Reihenfolge der zur Prüfung der 
Förderfähigkeit bei den Bewilligungsbehörden einzureichenden Projektanträge zu beschließen. Hin-
tergrund hierfür ist die „Deckelung“ des Finanziellen Orientierungsrahmens (FOR) für die LAG. In die 
Entscheidungsfindung über die Rang- und Reihenfolge sind qualitative Kriterien, die Einhaltung von 
Mindestanforderungen und gegebenenfalls vorliegende Bonusregelungen einzubeziehen. Für die 
Bewertung wurden Mindestanforderungen und Bonusregelungen aus dem Entwicklungskonzept der 
LAG (Beschluss der LAG-Mitgliederversammlung, Sep. 2007) herangezogen. Darüber hinaus hat die 
LAG beschlossen, dass Vorhaben von WiSo-Partnern  v o r  kommunalen Projekten eingeordnet wer-
den. Innerhalb dieser Gruppierungen rangieren „kleiner“ Vorhaben  v o r  „größeren“ (Grundlage für 
die Zuordnung bilden die erforderlichen Zuwendungen (Fördermittel) zur Projektumsetzung).  

Mindestanforderungen an LAG-Vorhaben im Rahmen der Entscheidungsfindung 
 

Mindestanforderungen 
Anforderung erfüllt? 

JA NEIN 

1 Untersetzt das Vorhaben ein Handlungsfeld im LAG-
Entwicklungskonzept ? 

  

2 Entspricht das Vorhaben den Anforderungen der Förderrichtlinien  des 
Landes Sachsen-Anhalt? 

  

3 Liegt eine Beschreibung  des geplanten Vorhabens vor?   

4 Ist der Projektträger  benannt?   

5 Liegt ein Kosten- und Finanzierungsplan  vor?   

6 Liegt ein verbindlicher Nachweis zur Verfügbarkeit der Eigenmittel  vor?   

7 Falls erforderlich: Liegt ein verbindlicher Nachweis zur Verfügbarkeit 
von Ko-Finanzierungsmitteln  vor?   

  

8 Kommunen: Liegt die Zustimmung der Kommunalaufsicht  vor?   

9 Ist der Projektträger Mitglied der LAG ?   

10 Besitzt das Vorhaben über die Förderdauer hinaus Entwicklungsper-
spektiven (Nachhaltigkeit )? 

  

11 Liegen positive Bescheide  (auch: Vorbescheide) - z.B. Baurecht  - und 
Genehmigungen/Stellungnahmen  zur Durchführung vor? 

  

 
Bonus-Kriterien zur vorrangigen Entscheidungsfindun g über LAG-Vorhaben  
 

Bonus-Kriterien 
Bonus-Punkte 

1 2 3 4 5 
A Die Durchführung des Vorhabens führt zur Schaffung von mehr 

als einem neuen Arbeitsplatz – der Erhalt des Arbeitsplatzes 
wird auch nach Auslaufen der Förderung garantiert 

     

B Die Durchführung des Vorhabens führt zur Schaffung von einem 
neuen Arbeitsplatz – der Erhalt wird nach Abschluss der Förde-
rung garantiert 

     

C Die Durchführung des Vorhabens trägt zum Erhalt bestehender 
Arbeitsplätze bei 

     

D Das Vorhaben trägt zur Vernetzung von Leader-Akteuren in der 
Region bei 

     

E Das Vorhaben besitzt Modellcharakter für die Region       

 


